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Die Diskussionen anlässlich der letzten zwei Jahresabschlüsse zeigen, dass der Begriff des Eigen-

kapitals einer Klärung bedarf. Bereits mit der Motion 2002/303 vom 28. November 2002 betreffend

Schuldenbremse forderte die FDP-Fraktion, den Begriff des Eigenkapitals genau zu definieren.

Das Finanzhaushaltsgesetz schreibt in § 15 vor, dass das Verwaltungsvermögen grundsätzlich zum

Beschaffungswert bilanziert wird, wobei Abs. 3 eine Ausnahme für die Grundstücke vorsieht.

Demnach ist es in der Kompetenz des Regierungsrats, für die Grundstücke des Verwaltungsver-

mögens abweichende Regelungen zu beschliessen. Von dieser Ausnahme hat der Regierungsrat

Gebrauch gemacht und die Grundstücke aufgewertet (29.1 Mio im Jahr 2010, 231.7 Mio im Jahr

2011, 216 Mio sind für das Jahr 2012 budgetiert). 

Die Aufwertung wird im Eigenkapital unter der Position "Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen"

bilanziert sowie anschliessend in das freie Eigenkapital überführt. Die neue Praxis, das Vermögen

zu ihren tatsächlichen Verkehrwerten auszuweisen und somit die stillen Reserven offenzulegen ist

sehr begrüssenswert. Die anschliessende Überführung dieser Aufwertungsreserve in das freie

Eigenkapital ist hingegen höchst problematisch. Sie gefährdet die Funktion der Defizitbremse,

welche beim Volk auf eine grosse Zustimmung gestossen ist. Wie nachfolgend dargelegt, muss

definiert werden, wie die neuen Eigenkapital-Arten (Neubewertungsreserve Finanzvermögen sowie

Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen) zu behandeln sind. Dabei ist zu beachten, dass

a. auch die Grundstücke des Verwaltungsvermögens Wertschwankungen unterliegen und erst mit

dem Verkauf real Mehrwert generieren können. Das Verwaltungsvermögen (z.B. Schulhaus)

dient aber der Erfüllung von öffentlichen Aufgaben und kann nicht einfach frei veräussert

werden. Somit kann sein Wert nicht die Funktion eines Reservefonds übernehmen, wie dies für

das Eigenkapital im Sinne der Defizitbremse erforderlich ist (siehe ausführlicher Abstimmungs-

unterlagen zur Defizitbremse 3.4.). Deshalb darf nur das freie Eigenkapital mit dem Aufwand-

überschuss verrechnet werden. Ein Defizit kann man nur mit Minderausgaben oder Mehrein-

nahmen beseitigen, nicht aber mit der Verrechnung des Verlusts mit der Aufwertungsreserve

des Verwaltungsvermögens. 

b. die Verrechnung einer Aufwertung des Verwaltungsvermögens mit dem Aufwandüberschuss

den Prinzipen der Rechnungslegung widerspricht.  Die Aufwertung der Grundstücke des

Verwaltungsvermögens wurde im Jahr 2010 und 2011 richtigerweise erfolgsneutral verbucht.

Die Kontinuität verlangt, dass diese Aufwertungen ebenfalls erfolgsneutral ausgebucht werden.

ABER: Wird die Aufwertungsreserve mit dem freien Eigenkapital zusammengelegt (wie dies in

den letzten zwei Jahren gehandhabt wurde) und anschliessend mit dem Aufwandsüberschuss

verrechnet (§ 32b Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes), erfolgt eine erfolgswirksame Ver-

buchung, was auf lange Sicht und aus Transparenzgründen nicht sinnvoll sein kann. 

c. die Verrechnung bewirkt, dass die verrechneten Millionen für die Ausgabeseite "freigegeben"

werden. Die Millionen des Eigenkapitals aus der Aufwertung sind fiktiv, d.h. sie sind nicht in

Form von Geld verfügbar. Dies führt dazu, dass der Kanton für diese Summe Fremdkapital

aufnehmen muss. Dies widerspricht aber klar dem Mechanismus der Defizitbremse, welche ein

Instrument zur Stabilisierung der Aufwendungen und der Schulden und damit auch der Schuld-
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verzinsung ist. Steigendes Fremdkapital und Schuldzinsen engen den Spielraum der staatlichen

Ausgabenpolitik ein. Genau das sollte aber die Defizitbremse verhindern. Die Idee war, die

Ausgaben primär für Bereiche mit direktem Nutzen für die Bevölkerung (Bildung, Gesundheit

etc.) und weniger für Schuldzinsen zu tätigen. Die Defizitbremse soll eine Eigenkapitalreserve

sichern - welche nicht fiktiv ist - damit der Staat Spielraum hat, um kurzfristige konjunkturelle

Schwankungen ohne abrupte Aufgabenreduktionen oder Steuererhöhungen auffangen zu

können.

In der Öffentlichkeit haben in den letzten Jahren Privatunternehmen einiges negatives Aufsehen

erregt: Sie haben sich - um finanziell schön auszusehen - reichgerechnet, die Aufwertungen als

Gewinn ausgewiesen und diesen ausgeschüttet. In der Finanzkrise wurden sie dann durch die

Tatsache überrascht, dass die (vorher aufgewerteten) Vermögenswerte rasch an Wert verloren.

Zurück zum Kanton: Verrechnen wir jetzt den Aufwandsüberschuss mit der Aufwertungsreserve des

Verwaltungsvermögen, handeln wir uns ein noch grösseres Risiko ein als die erwähnten, wegen

"Bilanzschönung" kritisierten Privatunternehmen. Diese können bei ihrer Bilanzkosmetik wenigstens

hoffen, dass das Finanzvermögen im Wert steigt. Wir (Kanton) hingegen geben das Geld aus (Wert

der Grundstücke des Verwaltungsvermögens), welches wir nie wieder einnehmen werden.

Die erfolgsneutrale Verbuchung von Schwankungen ist in der Rechnungslegung relativ neu und

keine Regel, sondern eine Ausnahme. Deswegen braucht es eine entsprechend klare Formulie-

rung der Verbuchungspraxis bei Wertsteigerungen - und auch bei Wertverminderungen.

Prüfenswert ist eine Anlehnung an den internationalen Rechnungslegungsstandard IPSAS (IPSAS

16 und 17), auf welchem das in BL geltende HRM basiert:

"Führt eine Neubewertung zu einer Erhöhung des Buchwertes des Vermögens, ist die Wertsteigerung direkt in

das Eigenkapital unter der Position Neubewertungsreserve einzustellen. Führt eine Neubewertung zu einer

Verringerung des Buchwertes des Vermögens, ist diese mit der vorhandenen Neubewertungsreserve des

Vermögens zu verrechnen. Ist keine Neubewertungsreserve vorhanden, ist die Wertminderung erfolgswirksam

(Wertberichtigung) zu erfassen."

Fazit: Wir dürfen uns nicht reich rechnen, sondern müssen uns an den objektiven Tatsachen

orientieren. Die finanzielle Lage des Kantons ist nicht erfreulich und diese muss nicht mit schön-

rechnen schöngeredet werden. Egal mit welchen Massnahmen die Kantonsfinanzen ins Lot gebracht

werden sollen: Für die Diskussionen brauchen wir eine objektive Basis an Finanzzahlen.

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Landrat einen konkreten Vorschlag für eine Gesetzes-

änderung zu unterbreiten, welche: 

(1) die erfolgsneutrale Verbuchung der Neubewertungen des Verwaltungsvermögens und des

Finanzvermögens reglementiert

(2) vorschreibt, dass die "Neubewertungsreserve Finanzvermögen" sowie die Aufwertungsreserve

Verwaltungsvermögen" Eigenkapital ausserhalb der Defizitbremse darstellen.
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